
 

 

 

Änderungen im Bebauungsplan Nr. 80 

 

Aufgrund der Berücksichtigung von Stellungnahmen aus der öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bzw. der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist der Bebauungsplan bzw. 

die Begründung zum Bebauungsplan wie folgt geändert worden. 

 

 Im Bereich der Einmündung der auszubauenden Erschließungsstraße in die 

Dalumer Straße / K 229 ist das Sichtdreieck entsprechend der 

Stellungnahme des Landkreises Emsland als Straßenbaulastträger 

geändert worden.  

 Im weiteren Verlauf der Erschließungsstraße im Süden des Plangebietes 

sind einige Bäume aufgrund des erforderlichen Ausbaus der Verkehrsfläche 

und der Straßenentwässerung entfallen.  

 Aufgrund von Stellungnahmen aus dem angrenzenden Wohngebiet 

„Südwestliche Erweiterung Kuhweide“ wird die Verbindung zu diesem 

Gebiet als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fuß- und 

Radweg“ und nicht als öffentliche Verkehrsfläche (Straße) festgesetzt. In 

diesem Zusammenhang wird die Erschließung im nordöstlichen Teil des 

Plangebietes geändert und wird über die Georg-Elser-Straße als Sackgasse 

mit einer ausreichend bemessenen Wendeanlage erfolgen. 


